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Satzungen
für die Kreismieteinigungsämter Diez. Nassau

Bav Ems und « atzeaelnvogen im Unteriaynkreise.
Auf Grund der Verminung des Bunoesvats , betreffend

Eimgungsämtcr , vom 15. Dezember 1914 zR .-G.-B . S . 51l ),
sowie der Bekanntmachungen zum Schutze der Mieter vom
23. September 1918 :R .-G.-B . S . 1140) und 22. Juni 1919
(R.-G.-B . S . 591) und der Anordnung für das Verfahren
vor den Mieteinigungsämtern vom 23. September 1918
(Rr-G.-Bl . S . 1146 ff.) werden in Gemäßheit des Kreis¬
tugsbeschlusses vom 29. März ds. Js . im Unterlabnkreis
4 Kreismieteinigungsämter errichtet , und zwar:

1. in Diez-, für den Amtsgerichtsbezirk Diez, mit Aus- ,
» nähme der Stadt Diez, ~ \
2.  in Nassau, für den Anltsgerichtsbezirk Nassau, mit !
^ Anschluß der Lanogemcindcn Pohl und Lollschied,
3. in Bad Ems , für den Amtsgerichtsbezirk Bad Ems,
4. in Katzenelnbogen, für den Amtsgerichtsbezirk Katzen¬

elnbogen.
Den Kreismietemigungsämtern ist durch Verfügung des

Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden vom 10. Juni
ds. Js . folgende Ermächtigung erteilt Worden: j

i 1. Stuf Anrufen eines Mieters
r «) über die Wirksamkeit einer Kündigung des Benins - !

ters und über die Fortsetzung des gekündigten Mietoerhärr - -
nifses jeloeils bis zur Dauer eines Jahres zu bestimmen, i

e b) ein ohne Kündigung nblanfendrs Mietverhältnis je- !
weils bis zur Dauer eines ' Jahres zu verlängern ; )

, 2. üuf Anrufen eines Vermieters einen mit einem neuen
Mieter abgeschlossenen Mietvertrag , dessen Erfüllung vvn
einer .Entscheidung gemäß Nr . 1 oder von einem vor dem
Einigung ?,amte geschlossenen Vergleiche betroffen wird, mit
rückwirkender Kraft aufzuheben.*

Bestimmt in den Fällen des Absatzes 1 Nr . 1 das
EinigungZamt hie Fortfetzungchder Verlängerung des Miet-
verhältnisses, so kann es dem Mieter neue Verpflichtungen
auferlegen, insbesondere den Mietzins erhöhen. - •

Den Antrag des Mieters , über die Wirksamkeit der
Kündigung des.Vermieters zu entscheiden (Abs. 1 Nr . 1 a) ist I
unverzüglich, nachdem die Kündigung ihm zugegangen ich
zu stellen. Der Antrag , ein viine Kündigung ablaufendes
Mietverhältnis zu verlängern (Abs. 1 Nr . 1b) ist so früh¬
zeitig zu stellen, wie es von dem Mieter unler Berücksichti¬
gung der Interessen der Vermieter verlangt werden kann.
Der Antrag kann in be'den Fällm nicht mel>r gestellt
werden, wenn die Mietzeit abgelaufen ist oder die Parteien
die Fortsetzung des Mietverhäl .nisses vereinbart haben.

' Das Mieteinigungsamt 'ist auch zuständig zu Ent-
scheidruzgest äüf Grund der Gesetze vom 9. Dezember 1919
G.-S . S . 187 ff.), betreffend Einführung einer Höchstgrenze j
für Mietzinsstergernngen und vom 3t . Juli 1919 (R.-G.-B . !
S . 1 tz71 ff.), betreffend Kleingarten - und Kleinpachtland - i
ordnung . . |

. § 2f Das Mieteinigungsamt besteht jeweils aus dem j
Vorsitzenden und 2 Beisitzern. Den Vorsitz führt eine vom
Kreisausschuß ernannte , zum Richteramte befähigte Persön¬
lichkeit. Die Beisitzer, je ein Vermieter und ein Mieter,
werden derjenigen Gemeinde entnommen , in itr sich die
Mietsache befindet. Sie werden von den betreffenden Ge¬
meindevertretungen vorgeschlagen und vom Kreistage ge¬
wählt . Für jedes Mitglied wird die erforderliche Anzahl von '
.Vertretern gestellt. .

§■3. Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung , welcher sie
beiwohnen, eine Êntschädigung aus Gemeindemitteln.

( 8 4. Beschlußfähig ist das Amt bei Anwesenheit des
Vorsitzenden und je eines Vertreters der Vermieter und
Mieter der Gemeinde, in der sich die Mietssache befindet.
Die Mitglieder haben die Verhandlungen , sowie die hierbei
zu ihrer Kenntnis gelangenden Verhältnisse , geheim zu hal¬
ten . Die Vorschriften der §8 2 und 3 der Bundesratsveroro-
nung vom 15. Dezember 1914 über die Verpflichtung der
Parteien zum Erscheinen, Verhängen von Ordnungsstrafen
und Entgegennahme von Verpflichtungen an Eides Statt
hat für das Mieteinigungsamt Geltung . DasVerfahren
vor dem Micteinigungsamt ist,gebührenfrei und nicht öffent¬
lich. Ist nach dem Ermessen °des Mieteinigungsämtcs die
Anrufung mutwillig erfolgt , so kann der Partei , die das
Einigangsamt angerufen hat , die Zahlung erster Gebühr
auferlegt werden. Im übrigen findet die Anordnung für
das Verfahren vor den Einigungsämtern vom 23. Sep-
tember 1918 (R .-G.-Bl . S . 1146) Anwendung.

, 8 5. Drese Anordnung tritt am 1. Juli d. Js . in Kraft.
Gleichzeitig werden die Mieteinigungsämter in Katzeneln¬
bogen, Freiendiez und Altendiez aufgehoben. ,

» Diez,  den 23. Juni 1920.
'Der Kreisailsschuß. Scheuern , stellv. Landrat.

Anordnung
betreffend Matz«ahme« gegen den Wohnung»

«ränge» tu» Unterlaynkretfe.
' Auf Grund der Verordnung über Maßnahmen gegen

oen Wvhnnngsmangel vom 23. September 1918 (R .-G.-Bl.
S . 1143) und der Verordnung zum Schutze der Mieter vom
23. September 1918 (R.-G.-Bl . S . 1140) bezw. 22. Juni
1919 (R.-G.-B1. S . 591) wird zufolge der von dem Herrn Re¬
gierungspräsidenten in Wiesbaden erteilten Ermächtigung
für den Untersahnkreis mit Ausnahme der Stadt Diez fol¬
gendes angeordnet : ^

§ 1. Es ist verboten, ohne vorhergehend? Zustimmung
des Kreisausschusses st

a) Gebäude oder Teile von Gebäuden abzubrechen,
b) Räume , die bis zum 1. Oktober 1918 zu Wohnzwecken

bestimmt oder benutzt waren , zu anderen Zwecken, insbLson-
dere als Fabrik -, Lager-, Werkstätten-, Dienst - oder Ge¬
schäftsräume zu verwenden,

.» c) mehrere Wohnungen zu einer zu vereinigen.
't  2 . Es wird angeordnet , daß der Verfügungsberechtigte

' a) unverzüglich dem Kreisausschuß (Wohnungsamt ) An¬
zeige zu erstatten hat , sobald eine Wohnung oder Fabrik -,
Lager-, Werkstätten-, Dienst-, Geschäftsräume oder sonstige
Räume unbenutzt sind, >

C b ) dem Beauftragten des Kreisausschusses über die un¬
benutzten Raume und Wohnungen sowie über deren Ver¬
mietung Auskunft zu erteilen und ihin die Besichtigung zu
gestatten hat.

(  Als unbenutzt gelten Wohnungen und Räume der be-
zeichneten Art , wenn sie völlig leer stehen oder nur zuv
Aufbewahrung von Sachen dienen, sofern dem Verfügungs¬
berechtigten eine andere Aufbewahrung ohne Härte' zuge¬
mutet werden kann, oder wenn der Verfügungsberechtigt
seinen Wohnsitz dauernd oder zeitweilia in feindliches Aus¬
land verlegt hat.

' § 3. Hat der Kreisausschuß dem Verfügungsberechtigten
für eine unbenutzte Wohnung oder für andere unbenutzte



' '.)*•••

Räume, die zu Wohnzwecken geeignet sind, emen Wohnungs¬
suchenden bezeichnet und kommt Mischen ihnen ein Miet-
vertmg nicht zustande, so setzt auf Anrufen 'der 'Kreisaus-
schnsfts das zuständige Einigungsamt , falls für den Ver-
fügüngsherechtigten kein unverhältnismäßioer Nachtzeit zu
besorgen ist, einen Mietvertrag fest. Der Hertrag gilt als
geschlossen,. wenn der Wohnungssuchende nicht innerhalb
einer vom Mieteinigungsamt zu bestimmenden Frist bei '
diesem Widerspruch erhebt. i

. . Das Einigungsamt kann dabei anordnen , daß der
Kreisausschuß anstelle des Wohnungssuchenden als Mieter
gilt , und berechtigt ist, die Mieträume dem Wohnungs¬
suchenden werter zu" vermieten.

• § 4. .Alle Hausbesitzer bezw. ihre Stellve .ru eler haben
jede Wohnung innerhalb 3 Tagen, nachdem sie gekündigt
ist oder feststeht, daß sie aus einem sonstiger' Grunde zu
einem bestimmten Termin von dem bisherigen Wvhnungsin-
haber verlassen wird , dem Kreisausschuß (Wohnungsamt)
anzuzeigen.

> § 5:  Bistum 31. Dezember 1920 darf der Perfüguntzs-
berechtigte über d- e boohnräume vorstehend bezeichueter Art
erst verfügen^ nachdem der Kreisausschuß (Wohnungsniiil)
erklärt hat , daß er einen Wohnunossuchenden gemäß § 4
der Wohnungsmrngelordnung für die Wohnung dem Ver¬
mieter nicht zuwersen will oder eine Woche sert erfolgter
Anzeige verstrichen ist, ohne daß her Kreisausschuß (Woh¬
nungsamt ) sich erklärt hat . Dieser Vorschrift zuwider ab¬
geschlossene Mietverträge sind rechtsungsulig . Vermieter , die
dieser Beschrift zuwider handeln , unterliegen der im 8>10
der Wohnungsmartgetorbnung festgesetzten Straft.

§ 6. Auf Anforderung des' Kreisausschusses hat bo
.Verfügungsberechtigte dem Kreisausschuß unbenutzte Fa¬
brik- Lager-, Werkstätten-, Dienst-, Geschäftsräume oder
sonstige Räume zur Herrichtung als Wohnränme^gegen Ver¬
gütung zu überlassen. Das Einigungsamt bestimmt die.
Höhe der Vergütung und die Zahlungsbedingungen , wenn
eine Einigung nicht zustande kommt. Der Kreisausschuß
ist berechtigt, den Gebrauch der hergerichtrten -Räume einem
Tritten zu überlassen, insbesondere sie zu vermieten.

■ Nach Fortfall der dem Kreisausschuß erteilten Er¬
mächtigung werden dem Verfügunasberechtigten die Räume
in angemessener Frist zurückgewährt. Tie Frist bestimmt
wenn eine Einigung nicht zustande kommt, das Mietein -F
gungsamt . Auf Verlangen des Berechtigten hat der K»»is-
ausschuß den der früheren .Zweckbestimmung und Ausskat- \
tung entsprechenden Zustand der Ränüie wieder herzustellen, j

8 7. Die Anordnung gemäß ■.•tr.  vorstehenden 8§ 3 und
4 werden ausgedehnt : ‘ ' ,

. a) auf unbenutzte, im Verhältnis zu der Zahl der Be¬
wohner, übergroße Wohnungen hinsichtlich solcher Tür dieser
entbehrlichen Teile, die ohne erhebliche bauliche Aenderun-
gen usw. abgetreten werden können,

b, auf benutzte Fabrik-, Lager-, Werkstätten-, Dienst-,
Geschäfts-, und sonstige derartigeKRäume.

i c ) auf gewerbsmäßig ausgenutzte Gasträume in Ho¬
tels, Pensionen und Privathäusern.

l Aie über die unter a—c aufgeführten Wohnungen und
Räume Verfügungsberechtigten , sind verpflichtet, über diese
Wohnungen und Räume , sowie über deren Vermietung Aur-
knnst zu erteilen und die Besichtigung zu gestatten.

' 8 8. Als unbenutzt gilt auch eine eingerichtet? Woh¬
nung, die von dem Verfügungsberechtigten deshalb nicht
dauernd benutzt wird, weil er im oder außerhalb oeö Krei

• ses noch eine andere Wohnung besitzt. Jeder, der mehrere
Wohnungen besitzt, hat . hiervon unverzüglich den: Woh¬
nungsamt Anzeige zu erstatten und dabei anzugeben, welche

*Wohnung als seine Hauptwohnung anzuseheu ist, 'die er,
zu behalten wünscht.

8 9. Die Unterverniietung von Wohnungen und Woh¬
nungsteilen sowie die Vermietung möMtVrrci: Zimmer
durch die Hauseigentümer oder sonstige dringliche Berech¬
tigte unterliegt vom Tage der Bekanntmachung dreier An¬
ordnung ab der Genehmigung des Kreisausschusses. Im
Falle , der Versagung be-r Genehmigung tft die Beschwerde
an das Mieteinigungsamt binnen einer Woche>zulässig.

• § 10. Vermieter von Wohn- lind Geschäftsräumen . Lä¬
den. ' Werkstätten und Büros usw. dürfen einen Miet¬
vertrag (mündlichen oder schriftlicheni ,o.vohl inft neuen
Mietern als auch mit alten , soweit mit diesen eine Preis¬
steigerung vereinbart wird, rechtswirksam nur mit Zustim-

mrrng des Kreisausschusses (Wohnungsamt erngehen. Dir
Zustimmung kann nur aus Gründen versagt werden, welche
in den Bestimmungen des Mietvertrages liegen, nicht aus
dem Grunde , um den Zuzug zu verMdern.

Die Gründe der Versagung der Zustimmung sind den
Parteien mitzuteilen . Im Falle der Versagung ist die Be¬
schwerde an das --.Mieteinignngsamt binnen einer Woche
zulässig. .
v ' § 11 - Wer ben vorbezeichneten Anordnungen zuwider¬
handelt . wich für jeden einzelnen Fall der Zuw'i erhanöl .mg
gemäß der Verordnung zum Schuhe der Mieter vom 23.
September 1918 und der Verordnung über Maßnahmen
peilen den Wo.hnungsmanget vom gleichen Ta .c mit Geld¬
strafe bis zu 1000 .Mark bestraft.

. ' § 12. Die Anordnung tritt am 1. Juli d. Js . in Kraft.
Diez,  den 23. Juni 1920.

- - Der Kreisausschuß. Scheuern, stellv. Landrat.

i 4474. Diez,  den 24. Juni 1920.
Wird veröffentlicht.
Als Vorsitzende der Kreismielerniavimsäinter sind be¬

stellt'
in Diez,  Herr Amtsgerichtsrat Dr . WaldschmiotTn

. Diez, als Stellvertrelee Herr Rechtsanwalt Dr.
ochmidtborn in Diez,

' in Nassau,  Herr Amtsgerichtsrat Dr. Drehwald in
Nassau, als Stellvertreter Herr Rechtsanwalt Gtes

'■' in Nassau,
in B a d Ems.  Herr Amtsgerichts rat Geh. Justizrat
Stöhr in Bad Ems , als Stellvertreter Herr Recbtsan-

'  Walt Gies in Nassau,
in Katzenelnbogen,  Herr Amtsgerichtsrat Dr.

' Knackfuß in Katzenelnbogen, als Stellvertreter Licklr
' Amtsgerichtsmt Freiherr v. Ledcbmr in Nastätten.

Der Vorsitzende des Kreisansschusses: I . V.: Scheue ' ü.

Bekanntmachung.
Ter Wert der Naturalf- und Sachbezüg« unterlieget ln Ab¬

änderung der bisherigen Bestimmungen erst vom 1. August 1920
ab dem Steuerabzug.

Nähere Bestimmungen hierzu werden noch bekannt gegeben.
Ter Abzug vom Barlohn dagegen ist gemäß der erlitsiencu

Bestimmungen vom 25. Juni 1920 ab durchzuführen.
Cassel, den 24: Juni 1920.

C "' Das Landesfiuanzamt.
* » *

An die Magistrate in Diez , Rassan , Bad Ems «nd
die Herren Bürgermeister der Landgemeinden

mit dem Ersuchen, obige Bekanntmachung sofort  in orts¬
üblicher Weise zu veröffentlichen, damit die in Betracht kommen-
den Kreis« der Bevölkerung darüber aufgeklärt werden, daß die
von verschiedenen Zeitungen bisher gebrachte» und der Aussüb.
rung der Bestimmungen eutgegenstehenden Zeitungsnotizeu hini-
fällig sind.

Tiez, den  25. Juni 1920.
Der Vorstand des Finanzamtes Marklofs.

Betrifft die Schau,bwern-Nachsteuerr
vom 1. 6. 1920 ab.

Wer am 1. Juni 1920 im freien Verkehr befindlichen
Schaumwein besitzt, hat ihn spätestens bis zum 7. Juni 1929
dem Zollamte seines Bezirks unter Angabe des Aufbewahruugsl-
raumes, der Gattung , (Schaumwein aus Fruchtwein oder anderer
Schaumwein), der Zahl und Größe der Flaschen zum Zwecke
der Rachversteuerung, schriftlich oder zu Protokoll «nzumelden.
Ter am: 1. Juni 1920 unterwegs sich befindende Schaumwein
ist vom Empfänger auzumelöeu, sobald er in dessen Besitz
gelangt ist. In der Anmeldung ist zu versichern, daß sich weit
terer nachsteuerpflichtigerSchaumwein nicht im Besitze des
Anmelders befunden hat. Schaumwein im Besitz von Eigen¬
tümern. die weder Ausschank noch Handel mit Getränken be,,
treiben, bedarf der Anmeldimg nicht, wenn die Gesamtmenge
nicht mehr als 10 Flaschen beträgt. Mehrere Eigentümer
werden hinsichtlich des gemeinsam ausbewahrten Schaun>
Weins wie ein Eigentümer angesehen. Wird bei d:r erfolgten
Nachschau von den Beamten Schaumwein der Vorschrift' zu-
Ivider unangemeldet gefunden, so unterliegt er dar Einziehung:
daneben trifft den Eigentümer außer der Steuernachzahlung
wegen der unterlassenen Anmeldung die Hinterzichungsstrafe.

1 Das Hauptzollamt Wiesbaden.
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